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Präambel: 
Die Stadt Kelheim erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), Art. 81 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.06.2023 (GVBl. S. 250), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl I S. 3786) zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch §§ 2, 3 
des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385) und der 
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl 1991 I S. 58) 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl I 1802) 
diesen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 78 „Affecking-Mitterweg-
Saueräcker II – Deckblatt Nr. 03“ nebst Begründung sowie sämtlicher 
Anhänge vom 13.05.2024 als S a t z u n g. 

§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich 
Für den Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 78 „Affecking-
Mitterweg-Saueräcker II – Deckblatt Nr. 03“ gilt der vom Ingenieurbüro 
Komplan, Leukstraße 3, 84028 Landshut ausgearbeitete Entwurf mit dem 
beschlossenen räumlichen Geltungsbereich einschließlich der 
Festsetzungen durch Planzeichen und Text nebst Begründung sowie 
sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 13.05.2024. 

§ 2 - Inkrafttreten 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 78 „Affecking-Mitterweg-
Saueräcker II – Deckblatt Nr. 03“ nebst Begründung sowie sämtlicher 
Anhänge in der Fassung vom __.__.____ tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
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A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 
 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
 Sondergebiete, die der Erholung dienen (§ 10 BauNVO) 

- Ferienhausgebiet 
  Zulässig ist die Errichtung von Ferienhäusern zum Zweck der Erholung sowie des zeitweiligen 
  Aufenthaltes von Bewohnern. 
 
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 

2.1 Zulässige Grund-/ Geschossfläche 

Nutzung Grundflächenzahl – GR 
§ 19 BauNVO 

Geschossflächenzahl – GF 
§ 20 BauNVO 

SO max. 800 m2 max. 800 m2 

 
2.2 Zahl der Vollgeschosse 
 Gebäude 

max. 1 Vollgeschoss zulässig 
Bauweise:   Erdgeschoss (E) 
 

2.3 Höhe baulicher Anlagen 
 Wandhöhe 

Gebäude:  max.    4,00 m 

Definition: 
Die Wandhöhe ist zu messen von der untersten Geschossebene (FFOK-Erdgeschoss) bis 
zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen 
Abschluss der Wand. 
 

2.4 Bezugspunkt der Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
Der Bezugspunkt zur Definition der Höhenlage des untersten Vollgeschosses (FFOK-
Erdgeschoss) orientiert sich jeweils an der Grundstücksgrenze gemäß Planeintrag am 
Niveau der Erschließungsstraße. 
Eine Höhendifferenz bis max. 0,5 m ist zulässig. 
 

 
8.2 Einfriedungen und Sichtschutz 

Einfriedungen: 
Art und Ausführung: Holzzaun/ Metallzaun/ Gabionen/ lebende Zäune, 
Höhe der Einfriedung: max. 1,00 m ab OK-Verkehrsfläche/ Gehweg; 
Sockel: zulässig bis max. 0,20 m; 

Sichtschutz: 
Ein Sichtschutz ist zur Trennung von Terrassen und Balkonen zulässig. 
Art und Ausführung: Holz/ Naturstein/ Sichtmauerwerk; 
Höhe des Sichtschutzes:  max. 2,00 m; 
 

8.3 Gestaltung des Geländes 
 Abgrabungen/ Aufschüttungen: 

Im gesamten Gebiet sind Abgrabungen bis max. 1,50 m und Aufschüttungen bis max. 1,00 m 
zulässig. 

Stützmauern: 
Art und Ausführung: Sichtbeton/ Steingitterkörbe (Gabionen)/ Natursteinmauern 
Höhe: max. 1,00 m ab fertigem Gelände. 

Weitere Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
Hinweis: 
Die Geländehöhen sind auf die jeweiligen benachbarten Grundstücke abzustimmen. 
Geländeveränderungen dürfen dabei gemäß § 37 WHG nicht zu nachteiligen Veränderungen des 
Oberflächenwasserabflusses (wild abfließendes Wasser) für Dritte führen. Im Bauantrag sind sowohl die 
bestehenden als auch die geplanten Geländehöhen darzustellen. Maßgebend für die Ermittlung der 
Wandhöhen ist die FFOK-Erdgeschoss. 
 

3 BAUWEISE (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 

Im gesamten Gebiet gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. 
 
 

4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 

Gebäude und bauliche Anlagen sowie sonstige Nebengebäude sind nur innerhalb der im 
Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. 
Auf § 23 Abs. 3 BauNVO wird verwiesen. 
Hinweis: 
Eine Überschreitung ist nur in geringfügigem Ausmaß zulässig, soweit keine Verletzung zu den erforderlichen 
Abstandsflächen hervorgerufen wird. 
 

4.1 Private Verkehrsflächen 

4.1.1  Zufahrten  
Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über die im Bebauungsplan 
ausgewiesene Ein- und Ausfahrten zu erfolgen. Die geplante innere Erschließungsstraße 
erfolgt als eigenständige, private Verkehrsstraße in Form einer Stichstraße mit 
Wendevorrichtung. 

4.1.2 Stellplätze 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge werden im Nordrand als Sammelparkplatz geschaffen. 

4.1.3  Anzahl der Stellplätze 
Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt 
Kelheim in der jeweils gültigen Fassung. 
 

4.2 Abstandsflächen 

Die Abstandsflächen innerhalb des Geltungsbereiches bemessen sich ausschließlich 
gemäß Art. 6 BayBO. 
 
 

5 FIRSTRICHTUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 

Die einzuhaltende Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen. 
 
 

6 ANZAHL DER ZULÄSSIGEN WOHNUNGEN (§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB) 

Grundstück Wohneinheiten (Whg.) 

Parzellen 1-9 max. 1 Whg. je Wohngebäude (Ferienhaus) 
 
 

7 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 

Auf den privaten Grundstücksflächen sind ausreichend dimensionierte Rückhalte- bzw. 
Pufferanlagen zur Sammlung und ggf. zur Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers zu errichten (dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung). 
Hinweis: 
Ein Nachweis der Dimensionierung hat in den nachgeordneten Verfahren auf Ebene der 
Entwässerungsplanung zu erfolgen. 
 
 

8 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (ART. 81 BAYBO) 

8.1 Gestaltung baulicher Anlagen 
 Gebäude  

Dachform: Satteldach (SD) 
 bei Nebengebäuden ist auch Flachdach (FD) zulässig. 
Dachneigung: 20° - 30° 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau, 

Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 
Gründach bei FD. 

Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m 
 Bei überdachten Balkonen/ Terrassen max. 2,50 m; 
Dachaufbauten: unzulässig; 
 

12 ARTENLISTEN 

Bei der Gehölzverwendung ist auf das Einbringen autochthonen Pflanzmaterials (Vorkom-
mensgebiet 5.2 Schwäbische und Fränkische Alb) zu achten. 
Mit x gekennzeichnete Baum-/Straucharten, weisen immer bzw. temporär wenn teilweise 
auch nur leicht gefährdende Inhaltsstoffe auf.  
Mit * gekennzeichnete Straucharten sind Ziergehölze. 

 

12.1 Gehölze 1. Ordnung 

Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 16-18 (Straßenraumprofil, falls erforderlich) 
Qualität: vHei, 250-300 (flächige Pflanzungen) 
Acer platanoides    Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 
Quercus robur    Stiel-Eiche 
Tilia cordata    Winter-Linde 
und andere heimische, standortgerechte Arten. 
 

12.2 Gehölze 2. und 3. Ordnung 

Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 14-16 (Straßenraumprofil, falls erforderlich) 
Qualität: vHei, 200-250 (flächige Pflanzungen) 
Qualität: H, 8-10 (Obstgehölz) 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium    Vogel-Kirsche x 
Sorbus aucuparia   Gemeine Eberesche x 
sowie Obst-/ und Nussgehölze standorttypischer Regionalsorten und andere heimische, 
standortgerechte Arten. 
 

12.3 Sträucher 

Qualität: Str, mind. 4 Tr., 60-100 
Amelanchier lamarckii  Felsenbirne * 
Cornus mas Kornellkirsche * 
Cornus sanguinea subsp. sanguinea Roter Hartriegel x 
Corylus avellana   Haselnuss 
Crataegus laevigata    Zweigriffliger Weißdorn 
Deutzia in Arten   Maiblumenstrauch * 
Forsythia x intermedia  Forsythie *  x 
Kolkwitzia amabilis   Perlmuttstrauch* 
Ligustrum vulgare   Liguster x 
Philadelphus in Arten   Gartenjasmin * x 
Ribes rubrum    Johannisbeere 
Rubus idaeus    Himbeere 
Salix caprea    Sal-Weide 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder x 
Syringa vulgaris   Flieder *  x 
Weigela in Arten   Weigelie * 
und andere heimische, standortgerechte Arten. 
 
 
 
 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 
 

9 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches 
sind als Rasen-, Wiesen- oder Pflanzflächen auszubilden. Eine Befestigung innerhalb 
dieser Flächen ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, Aufenthaltsbereiche und 
Einfriedungen zulässig. 

 
 
10 VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE,  ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE 

Auf eine geringstmögliche Befestigung ist zu achten.  
Die KFZ-Stellplätze, KFZ-Stauräume, privaten Verkehrsflächen sowie der Privat Weg sind 
versickerungsfähig zu gestalten (rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, 
Fahrspuren mit durchlässigen Zwischenräumen, Porenpflaster u. ä.). 
 
 

11 GETALTUNGSMASSNAHMEN / PFLEGEMASSNAHMEN 

11.1 Grünflächen 

 Private Grünflächen zur Eingrünung der Stellplätze 
Gestaltungsmaßnahmen 

 Für die Ansaat ist eine Saatgutmischung mit vor allem salzverträglichen Arten aus dem 
Herkunftsgebiet Fränkische Alb zu verwenden. Ansaatstärke 5 g/m². Der Kräuteranteil 
beträgt 30 % und der Gräseranteil 70 %. 

Pflegemaßnahmen 
Ein- bis zweischürige Mahd je nach Aufwuchsmenge: 
 Erster Schnitt Anfang Juni, 
 Zweiter Schnitt Anfang August. 
 
Öffentliche Grünflächen zur Niederschlagswasserbeseitigung 
Gestaltungsmaßnahmen 

Gemäß den Festsetzungen durch Planzeichen ist in dem ausgewiesenem Bereich eine 
extensiv genutzte Flachland-Mähwiese (Biotoptyp GU nach Kartieranleitung Biotopkartierung 
Bayern) durch Ansaat zu entwickeln. Es ist dazu Saatgut aus zertifizierten Betrieben des 
Herkunftsgebietes – Fränkische Alb – (Kräuter-Anteil 80 %, Gräser-Anteil 20 %) auf 
vorbereitetem Saatbett (z.B. grubbern) zu verwenden. Die Pflanz- und Saatarbeiten sind in 
der nach ihrer Fertigstellung folgenden Pflanzperiode fachmännisch auszuführen. 

Pflegemaßnahmen 
In den ersten 3 Jahren ist die Fläche 3-schürig zu mähen, um eine Aushagerung des 
Bodens zu erzielen (Mähzeitpunkte: Anfang Juni/ Anfang August/ Ende September). 
In den Folgejahren ist der Mähzyklus je nach Aufwuchs auf eine 1- bis 2-schürige Mahd zu 
reduzieren. Beim jeweiligen Mähvorgang sind 10-20 % der Fläche als Brachstreifen 
auszusparen. Um bei allen Arten eine Samenreife und ein Aussamen zu ermöglichen, ist 
die Fläche etwa alle drei Jahre nur einschürig im Spätsommer zu mähen. 
 

11.2 Pflanzgebot 

Eingrünung der Stellplätze 
Einreihige Strauchpflanzung gemäß Plandarstellung nach Artenliste 12.3, sowie 
Einzelbäume gemäß Artenliste 12.1. 
 
Eingrünung zur östlichen Begrenzung zu den Gewerbegebietsflächen 
Dreireihige Strauchpflanzung gemäß Plandarstellung nach Artenliste 12.3, sowie Gehölz 
gemäß Artenliste 12.1. 

Gestaltungsmaßnahmen 
 Die Bepflanzung ist entsprechend den Festsetzungen durch Planzeichen und Text 

herzustellen. Die Sträucher sind dreireihig, mit einem Abstand von 1,50 m in der Reihe 
zu pflanzen. Die Pflanzung hat in Gruppen von 7-9 Stück einer Art (Artenliste 12.3) zu 
geschehen. 
Im Abstand von 15 m sind innerhalb der Strauchgruppen Bäume als Überhälter zu 
pflanzen (Artenliste 12.1). 

 Die Gehölzpflanzungen haben gemäß der in den jeweiligen Artenlisten genannten 
Mindestqualitäten zu erfolgen. Auf das Einbringen autochthonen Pflanzmaterials 
(Herkunftsregion 6.1 „Alpenvorland“) ist zu achten. 

 Die Bepflanzung ist in der nach der Fertigstellung der Anlage nächstfolgenden 
Pflanzperiode herzustellen. 

 Die Pflanzarbeiten sind in der nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen folgenden 
Pflanzperiode fachmännisch auszuführen. 

Pflegemaßnahmen 
Die zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausfallende Bäume und 
Sträucher sind zu ersetzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den festgesetzten 
Güteanforderungen zu entsprechen haben und in der nächstmöglichen Pflanzperiode zu 
pflanzen und artgerecht zu entwickeln sind. Bei der Pflanzung ist ein fachgerechter 
Pflanzschnitt auszuführen und ein Verbissschutz anzubringen. Die Fertigstellungspflege 
beinhaltet das Wässern der Gehölze sowie das Freischneiden und die Nachpflanzung 
ausgefallener Gehölze. Bei der Entwicklungspflege nach der Pflanzung ist in den ersten 5 
bis 7 Jahren ein Erziehungsschnitt durchzuführen, danach weitere Erziehungs- oder 
Auslichtungsschnitte nur bei Bedarf. 

1 PLANGRUNDLAGE 

Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) der Bayerischen Vermessungsverwaltung wurde von der Stadt 
Kelheim zur Verfügung gestellt. Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt und als Eigen-
tumsnachweis nicht geeignet, da keine Gewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit gegeben ist. 
 

2 BAUGRUND – UNTERGRUND  

Zur endgültigen Klärung der Untergrundverhältnisse hinsichtlich Gründung der Gebäude und 
Erschließungsanlagen sowie der Versickerungsverhältnisse, wird den Bauwerbern die Erstellung von 
Boden- und Baugrundgutachten empfohlen. 
Der Untergrund der Frankenalb besteht aus verkarsteten Karbonatgesteinen der Weißjura-Gruppe, 
die von unterschiedlich mächtigen Deckschichten überlagert werden. Es besteht ein Restrisiko für 
die Entstehung weiterer Dolinen und Erdfälle, vor Allem durch das Nachsacken von Deckschichten 
in unterlagernde Hohlräume. Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Herrn 
Dr. Stefan Glaser (Referat 102, Tel. 0821/9071-1390). 
 

3 BODENSCHUTZ - SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 

VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 

Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende Oberboden in nutzba-
rem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken verwendet werden 
kann. Er ist in seiner gesamten Stärke anzuheben und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 
1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. Die Oberbodenla-
ger sind bei einer Lagerdauer von über 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark was-
serzehrenden Pflanzen (z. B. Luzerne, Waldstauden-Segge, Lupine) als Gründüngung anzusäen, 
eine Befahrung mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind zu beachten. 
Durch die Jahrzehntelange Nutzung der Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann es 
auf einzelnen Bereichen punktuell oder kleinflächig zu einer schädlichen Bodenverunreinigung, Auf-
füllungen oder Ablagerungen gekommen sein. Bodenverunreinigungen sind dem Landratsamt Kel-
heim, Sachgebiet Wasserrecht, staatliches Abfallrecht, Bodenschutzrecht zu melden. 
 

4 ALTLASTEN 

Altlast- bzw. Altlastverdachtsflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind der Stadt Kelheim nicht 
bekannt. Diese Feststellung bestätigt jedoch nicht, dass die Flächen frei von jeglichen Altlasten oder 
schädlichen Bodenverunreinigungen sind. Bodenverunreinigungen sind dem Landratsamt Kelheim, 
Sachgebiet Wasserrecht, staatliches Abfallrecht, Bodenschutzrecht zu melden. 
 

5 KAMPFMITTEL 

Vorkommen von Kampfmitteln innerhalb des Änderungsbereiches des Bebauungsplanes sind aktuell 
nicht bekannt. Die grundsätzliche Pflicht zur Gefahrenforschung und eventuell vorsorglichen Nach-
suche liegt beim Grundstückseigentümer. Das „Merkblatt über Fundmunition“ und die Bekanntma-
chung „Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel (Fundmunition)“ des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Inneren sind zu beachten. 
 

6 DENKMALSCHUTZ 

Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde sind umgehend dem 
Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Die aufge-
fundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige un-
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Bestimmungen des Art. 8 
Abs. 1 und 2 BayDschG wird verwiesen. 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche 
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren 
bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 
 

7 NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE 

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB 
Art. 47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände 
einzuhalten: 
  - 0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe 
  - 2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe 
  - bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Gehölze höher als 2,00 m 
 

14 HINWEISE ZUM SCHALLSCHUTZ 

Es wurde ein Schallgutachten durch die C. HENTSCHEL Consult Ing.-GmbH, Freising, Stand April 
2021erstellt. Das Gutachten ist als Bestandteil der Verfahrensunterlagen zu werten und ist der Begrün-
dung zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan angehängt. 
Aus gutachterlicher Sicht, sind im Vorfeld keine aktiven Schallschutzmaßnahmen auszuführen. Bei Be-
darf ist eine spezifische Betrachtung der unmittelbar an die Gewerbegebietsfläche angrenzenden Bau-
parzellen sinnvoll. 

 
15 GEEIGNETE ZEITRÄUME FÜR DIE BESEITIGUNG VON GEHÖLZEN 

Um vermeidbare Verluste durch direkte Tötung/ Verletzung oder auch Störungen von europarechtlich 
geschützten Vogelarten so weit wie möglich zu vermeiden dürfen vorhandene Gehölzbestände nur in 
der Zeit vom 01.Oktober bis zum 28. Februar unter Beachtung artenschutzrechtlicher Vorgaben (insbe-
sondere Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG) beseitigt werden. 

 
16 IMMISSIONEN DURCH DIE LANDWIRTSCHAFT 

Südlich und östlich an den Geltungsbereich grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. Im Zuge einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen müssen die An-
lieger mit zeitweise bedingten Geruchsimmissionen (Gülle, Mist Pflanzenschutzmittel), Staubimmissio-
nen (Ernte-Drusch, Trockenheit) und Lärmimmissionen (landwirtschaftliche Maschinen) rechnen. Die 
landwirtschaftlichen Arbeiten fallen unter Umständen auch an Sonn- und Feiertagen an. Die Bauwerber 
sind entsprechend darauf hinzuweisen. 

 
17 DIN-NORMEN 

Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, sind bei der Stadt Kelheim zugänglich. 
 

18 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die vermessene 
Grundstücksfläche der Flurnummer Fl.Nr. 501/108 der Gemarkung Affecking mit einer Fläche von 4.154 m². 
 

19 INKRAFTTRETEN 

Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 

8 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 

Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsleitungen sollte aus städtebaulichen und gestalteri-
schen Gründen im Einvernehmen mit den Leistungsträgern unterirdisch erfolgen. 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen 
ein Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kleineren Sträuchern ist ein Mindestabstand von 
1,50 m ausreichend. 
 

9 ABFALLRECHT 

Größe, Zahl und Art der Abfallbehältnisse richten sich nach den Bestimmungen der jeweiligen geltenden 
Satzung. Der angefallene Müll kann durch die im Landkreis eingesetzten Müllfahrzeuge nicht direkt in der 
Privatstraße abgeholt werden, deshalb muss von den Abfallbesitzern dieser zu dem nächsten anfahrbaren 
Sammelplatz  gebracht werden. Auf § 16 Nr. 1 der Unfallverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (DGUV-
Vorschrift 43) wird verwiesen.  
 

10 LEUCHTMITTEL 

Die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel (LED, natriumbedampft) wird angeraten. 
 

11 REGENERATIVE ENERGIENUTZUNG 

Im Planungsgebiet sollen Anforderungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Energien, der Ener-
gieeffizienz sowie der Energieeinsparung besondere Berücksichtigung finden. In der Planung werden 
daher inhaltlich diese Zielsetzungen getroffen durch die Berücksichtigung von ausreichend dimensio-
nierten Abständen zwischen den Baukörpern (Verschattung) und der Zulässigkeit von Solar- und Pho-
tovoltaikmodulen als eigenständige Dachhaut. Ebenso werden in den örtlichen Bauvorschriften keine 
einschränkenden Vorgaben hinsichtlich der Belichtung oder Fassadengestaltung getroffen, die eine 
Nutzung solarer Wärmegewinnung bei der Grundrissorientierung einschränken.  
Im Sinne einer klimaverträglichen Energieerzeugung werden insbesondere folgende Technologien emp-
fohlen: 
- Wärmepumpen (Luft, Erdwärme, Wasser) 
- Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie (PV, Sonnenkollektoren) 
- Biomasse- oder Abwärme- basierte Fernwärme, falls verfügbar 
- Pelletsheizungen 

 
12 GRUNDWASSERSCHUTZ 

Genaue Angaben zum Höchsten Grundwasserstand (HGW) als Planungsgrundlage für Baumaßnahmen 
müssen durch ein Gutachten eines fachkundigen Ingenieurbüros ermittelt werden. Die Erkundung des Bau-
grundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes 
Grund- oder Schichtenwasser sichern muss. Insbesondere hat der Bauherr zu überprüfen, ob Vorkehrungen 
gegen Grundwassereintritt in Kellerräume, Tiefgaragen etc. zu treffen sind. Darüber hinaus sind bauliche An-
lagen, soweit erforderlich, druckwasserdicht und auftriebssicher auszubilden. Für das Bauen im Grundwas-
serschwankungsbereich sowie für eine evtl. notwendige Bauwasserhaltung ist beim Landratsamt Kelheim 
eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen. Sollte der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ge-
plant sein, so ist die Anlagenverordnung - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) zu beachten und die Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Land-
ratsamtes Kelheim zu beteiligen. 
Die Anzeigepflicht von Grundwasserfreilegungen nach § 49 WHG bzw. die Erlaubnis mit Zulassungsfik-
tion nach Art. 70 BayWG sind zu beachten. 

 
13 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG 

Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und 
DIN EN 12056 zu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit sind die Zufahrten und PKW-
Stellflächen soweit als möglich versickerungsfähig zu gestalten. 
Es wird weiterhin empfohlen, bei versickerungsfähigem Untergrund das Niederschlagswasser von den 
Dachflächen und den Grundstückszufahrten möglichst nicht in die Kanalisation einzuleiten, sondern mit-
tels breitflächiger Versickerung über die belebte Bodenzone dem Untergrund zuzuführen oder über ge-
eignete Rückhalteeinrichtungen (z. B. Teichanlagen, Regenwasserzisternen) zu sammeln. Im Vorfeld ist 
die ausreichende Sickerfähigkeit des Untergrundes nachzuweisen. 
Für eine schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser ist die 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) maßgebend. Weiterhin sind die "Technischen 
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser" 
(TRENGW) zu beachten. 
Bei Dachdeckungen mit Zink-, Blei- oder Kupfergehalt, die eine Gesamtfläche von 50m² überschreiten, 
sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen für die Dachwässer erforderlich. Bei beschichteten Metalldä-
chern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitätskategorie 
C 3 (Schutzdauer „lang“) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende Bestätigung unter 
Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen.  

Warnhinweis zu wild abfließendem Wasser 
Falls es bei Starkniederschlägen oder Schneeschmelze zu wild abfließendem Wasser kommen sollte, 
darf dieses nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen 
wild abfließendes Wasser und Schichtenwasser sind vorzusehen, z. B. die Anordnung des Erdgeschos-
ses mindestens 50 cm über Geländeniveau) und die wasserdichte Ausführung des Kellergeschosses 
(das bedeutet auch, dass alle Öffnungen sowie Leitungs- und Rohrdurchführungen wasserdicht oder 
anderweitig geschützt sein müssen). Detaillierte Empfehlungen zum Objektschutz und baulichen Vor-
sorge enthält die Hochwasserschutzfibel des Bundesumweltministeriums (www.bmub.bund.de; Such-
begriff „Hochwasserschutzfibel“). 

Hinweis Entwässerungsplan 
Im Rahmen des Bauantragsverfahrens ist vom Bauherrn ein Entwässerungsplan vorzulegen.  

Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen: 
Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans Überflutungen auftreten. 
Um Schäden zu vermeiden sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von ober-
flächlich abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindern. Eine Sockelhöhe von 
mindestens 25 cm. über Gelände wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren sollten was-
serdicht und/oder mit Aufkantungen, z. B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. 
 

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

Einzelgehölz - geplant 
 

Gehölzgruppe (Baum-/ Strauchpflanzung) – geplant 
 
Private Grünflächen zur Eingrünung der Stellplätze 
 
Private Grünfläche zur östlichen Begrenzung zu den Gewerbeflächen 
 
Private Grünfläche zur Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Private, nicht überbaubare Grundstücksflächen | Hausgartennutzung mit Pflanzgebot 
 

Sonstige Planzeichen 
 

Stellplätze 
 

Nebengebäude 
 

Firstrichtung 
 

Bezugspunkt Höhenlage baulicher Anlagen (gemäß Festsetzung durch Text 
Ziffer 2.4 Höhenlage baulicher Anlagen) 
Der Bezugspunkt zur Definition der Höhenlage ist jeweils an der 
Grundstücksgrenze mittig innerhalb der privaten Verkehrsflächen zu wählen. 

 
Nutzungsschablone 
1. Art der baulichen Nutzung, Fläche | 2. Grundflächenzahl (GRZ) 
3. Geschossflächenzahl (GFZ) | 4. Vollgeschoss (VG), Bauweise 
5. Wandhöhe (WH), Dachfläche (DF)/ Dachneigung (DN) 

 
Vermaßung (Beispiel) 
 
Müllsammelstelle 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit 
Grünordnungsplan 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Sondergebiete, die der Erholung dienen (gem. Festsetzung durch Text 1.1) 
 
Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 

Zahl der Vollgeschosse 
 
max. 1 Vollgeschoss zulässig 

 
Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

 

Baugrenze: Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Bau-
grenzen festgesetzt. Eine Überschreitung dieser für unterge-
ordnete Anlagen (Wintergärten, Terrassenüberdachungen, 
Balkonen) ist bis zu einer Tiefe von 2,50 m zulässig. 

 
Baufläche für Nebengebäude/ Fernwärme 
 
Baufläche für private Stellplätze 

 
Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 

Straßenbegrenzungslinie 
 
Privatweg als Zufahrtsstraße 

 
Private Verkehrsflächen | nicht eingezäunt; zur Erschließung der Bauparzellen 
 
Einfahrt/ Ausfahrt 
 

Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 

 

Regenwasserkanal – Bestand 
mit beidseitig 1,50 m Sicherheitsabstand unterirdisch 
 
Schmutzwasserkanal – Bestand 
mit beidseitig 1,50 m Sicherheitsabstand unterirdisch 
 

Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung 
(§ 9 Abs.1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 

 

Flächen zur Sammlung von Niederschlagswasser (RRB) 
Ausführung als offene, naturnahe Mulden 
 
Fernwärme 
 

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz 
(§ 5 Abs. 4 und 5, § 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB) 

 

Bodendenkmal – bestehend 
Datenquelle: Nachrichtliche Übernahme, BayernAtlas PLUS  
Aktennummer sowie Beschreibung: 
D-2-7037-0226          Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung u.a. des Neolithikums du der Latenezeit 

 
 

Flurnummer (Beispiel) 
 

Flurstücksgrenze mit Grenzstein - bestehend 
 

Grundstücksgrenze - geplant 
 

Parzellennummer (Beispiel) 
 

Parzellengröße (Beispiel)  
 

Bebauung - bestehend 
 

Bebauung Hauptnutzung - geplant (Vorschlag) 
 
 

 

Planungsgebiet 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 78 „Affecking-
Mitterweg-Saueräcker II – Deckblatt Nr. 03" erfolgt gemäß § 13a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung und wird im Regelverfahren durchgeführt. 
Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird ent-
sprechend § 13 Abs. 3 Nr. 1 BauGB abgesehen. 

 
1  Aufstellungsbeschluss 

D ie  Stadt Kelheim hat in der Sitzung vom 04.10.2021 die Aufstellung des  
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 78 „Affecking-Mitterweg-Sauer-
äcker II – Deckblatt Nr. 03" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
12.11.2021 ortsüblich bekanntgemacht. 

 
2  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

Die Stadt Kelheim hat die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB und die Unterrichtung der Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 17.11.2022 bis einschließlich 21.12.2022 
durchgeführt. 

 
3  Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 78 „Affecking-
Mitterweg-Saueräcker II – Deckblatt Nr. 03“ in der Fassung vom 19.06.2023 
wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
18.10.2023 bis einschließlich 20.11.2023 öffentlich ausgelegt. 

 
5  Satzungsbeschluss 

Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 78 „Affecking-Mitterweg-Sauer-
äcker II – Deckblatt Nr. 03" wurde mit Beschluss vom 13.05.2024 gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB und Art. 81 BayBO in der Fassung vom 13.05.2024 als Satzung 
beschlossen. 

 
 
 

Stadt Kelheim, den …………………  
 1. Bürgermeister 

 
6  Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 

Stadt Kelheim, den …………………  
 1. Bürgermeister 

 
7  Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 78 „Affecking-Mitterweg-Sauer-
äcker II – Deckblatt Nr. 03" wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 78 
„Affecking-Mitterweg-Saueräcker II – Deckblatt Nr.03" tritt mit der Bekanntma-
chung in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird 
hingewiesen. 

 
 
 

Stadt Kelheim, den …………………  
 1. Bürgermeister 
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